


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 204
Grimlinghausen, Reuterhof

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 06.03.1984 Es gilt die BauNVO 1977

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

Die Ausnahmen des § 4 (3)  3 – 6 BauNVO (Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Ställe für Kleintier-
haltung) werden gemäß § 1 (6) 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Aufgrund des § 9 (1) 24 BBauG werden für die im Plan gekennzeichneten Flächen folgende beson-
dere Vorkehrungen zum Schutz der angrenzenden Wohnbebauung vor Lärmimmissionen festgesetzt:

Die ausgewiesenen Stellplätze sind vollständig zu überdachen. An der Unterseite der Über-
dachung ist eine schallabsorbierende Auskleidung erforderlich. Die Stellplätze sind seitlich und zu 
den Nachbargrundstücken, wie im Plan eingetragen, mit einer 2,00 m hohen Mauer einzufassen.
Für den Saalbau ist ein Ziegeldach mit einem Schalldämmaß von mindestens 45 dB für beide 
Dachhälften und die Außenwände erforderlich.
Die Saalfenster und Dachfenster müssen ein Schalldämmaß von mindestens 45 dB auf der 
Westseite und von mindestens 35 dB für das Foyerfenster auf der Westseite und die Dachfenster 
auf der Ostseite erreichen.
Der Eingang zum Foyer ist durch 2 selbstschließende Türen (Schleuse) mit einem Schalldäm-
maß von 30 dB auszuführen.
Die Abluftführung des Saales muß zentral und mechanisch erfolgen.
Für das geplante Wohngebäude an der Rheinuferstraße sind Dachaufbauten an der den Stell-
plätzen zugewandten Gebäudeseite nicht zulässig.
Für den Schallschutz der an den Saalbau anschließenden Wohnbebauung ist insbesondere eine 
vollständig durchgehende Trennfuge, die auch Dach und Fundament umfaßt, erforderlich.

Für die nach § 9 (1) 25 BBauGB festgesetzten Anpflanzungen sind niedriggeschnittene, raumbildende 
Bäume (Platane o. ä.) vorzusehen.

Für die Gebäude in der Schutzzone III (Deichschutz VO v. 19.01.1982) ist eine maximale Gründungs-
tiefe von 33,00 m über NN festgesetzt.

2. Bauordnungsrechtliche (gestalterische)  Festsetzungen

Um die Neubauten in die vorhandene Anlage des Reuterhofes einzufügen und ein gestalterisch 
befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, werden aufgrund § 103 BauO NW in der Fassung vom 
15.07.1976 (GV. NW S. 264), in Verbindung mit § 9 (4) BBauG und § 5 der Durchführungsverordnung 
zum BBauG vom 24.11.1982 (GV NW S. 753) die bauordnungsrechtlichen (gestalterischen) Festset-
zungen in der Planzeichnung und in folgendem Text Bestandteil des Bebauungsplanes.

Neubau Reuterhof

Entsprechend der vorhandenen Hofanlage sind folgende Materialien zu verwenden:
Außenwände und Mauern: Holzständer mit Ziegelausfachung oder roter Ziegelstein
Dächer: rote Ziegelpfannen
Fenster: Holz
Fenster- und Türgewände,
Torpfeiler u.ä.: Sandstein
Hofraum: Natursteinpflaster
Terrassen: Klinkerpflaster
Stellplätze: Natursteinpflaster oder Betonformsteine
Stellplatzüberdachung: Holzkonstruktion, Dachunterseite schallabsorbierend



Wohngebäude im WA-I + ID-Gebiet

Sofern nicht aus lärmschutztechnischen Gründen (§ 9 (1) 24 BBauG) Dachaufbauten ausge-
schlossen sind, sind sie bis ½ der Trauflänge zulässig. Drempel sind bis zu einer Höhe von 0,60 
m zulässig.
Einfriedigungen zur öffentlichen Verkehrsfläche sind als Mauer max. 0,60 m hoch zugelassen.

3. Hinweis:

3.1. Deichschutz

Zur Vermeidung von Deichschäden ist in die Baugenehmigung aufzunehmen, daß offene 
Baugruben in der Schutzzone III in der Zeit vom 1.11. bis 31.3. nicht zulässig sind. Auf § 10 
(Wasserwehr) der Deichschutz VO wird ausdrücklich verwiesen.

Ausnahmen von der zeitlichen Befristung sind ggf. nach Abstimmung zwischen der unteren 
Bauaufsichtsbehörde und dem Staatlichen Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft, Düsseldorf, 
Schanzenstraße 90, festzulegen.

Bei anzeigenbedürftigen Vorhaben sind die Einschränkungen als Anordnung nach § 89 
Abs. 2 Landesbauordnung (BauO NW) zu treffen.

3.2. Lärmschutz

Sonstige Hinweise und Anmerkungen zum Schallschutz sind dem schalltechnischen Gut-
achten zu entnehmen.


